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Einleitung

§ 1 Gegenstand der Untersuchung

„[Es] ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen 
den Mitgliedstaaten im Unionsrecht fundamentale Bedeutung hat, da er die Schaffung und 
Aufrechterhaltung eines Raums ohne Binnengrenzen ermöglicht. Dieser Grundsatz verlangt 
aber, namentlich in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, von 
jedem Mitgliedstaat, dass er, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, davon ausgeht, 
dass alle anderen Mitgliedstaaten das Unionsrecht und insbesondere die dort anerkannten 
Grundrechte beachten“.1

Mit diesen Ausführungen im Gutachten  2/13 zum EMRK-Beitritt aus dem 
Jahr 2014 hat der EuGH den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens endgültig 
in das Zentrum des europäischen Verfassungsrechts gerückt. War der Diskurs 
zum Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zuvor auf einzelne Teilgebiete des 
Unionsrechts – insbesondere das Binnenmarktrecht und den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts – konzentriert, deutet sich hier bereits an, was sich 
in der nachfolgenden Rechtsprechung bestätigen sollte: Der EuGH betrachtet den 
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens als elementaren Rechtsgrundsatz des Pri-
märrechts, den die Mitgliedstaaten „in allen unter das Unionsrecht fallenden Be-
reichen“ zu beachten haben.2

In den Europäischen Verträgen findet der Grundsatz des gegenseitigen Ver-
trauens keine explizite Erwähnung. Trotzdem hat der Gerichtshof dem Konzept 
des gegenseitigen Vertrauens in den letzten Jahren sukzessive normativen Gehalt 
verliehen und den Vertrauensgrundsatz als einen der zentralen Grundsätze des 
Unionsrechts etabliert.3 Auch in den Erwägungsgründen verschiedener Sekundär-
rechtsakte wird auf den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens Bezug genommen4 
oder dessen Regelungsgehalt umschrieben.5 Dennoch sind wesentliche Fragen im 
Hinblick auf Anwendungsbereich, Inhalt, die theoretischen Grundlagen und die 

 1 EuGH, Gutachten  v.  18. 12. 2014  –  2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 Rn. 191  – EMRK- 
Beitritt II.
 2 EuGH, Gutachten v. 30. 04. 2019 – 1/17, ECLI:EU:C:2019:341 Rn. 128 – CETA.
 3 So auch L. von Danwitz, EuR 2020, 61 (61 ff.); F. Meyer, JZ 2016, 621.
 4 ErwG 21 Brüssel IIa-VO; ErwG 3 VO (EU) 2016/1191 zur Vereinfachung der Vorlage 
öffentlicher Urkunden; ErwG 22 EUInsVO 2000; ErwG 65 EuInsVO 2015; ErwG 55 Brüssel 
IIb-VO.
 5 ErwG 19 RL 2014/41/EU über die EEA; ErwG 34 VO (EU) 2018/1805 über die gegen-
seitige Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen.
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Grenzen des Vertrauensgrundsatzes bisher weitgehend ungeklärt.6 Eine wesent-
liche Ursache hierfür ist, dass seine Entwicklung durch den EuGH naturgemäß 
fallorientiert, punktuell und wenig konzeptgeleitet erfolgt. Hinzu kommt, dass die 
wissenschaftliche Diskussion über den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens 
überwiegend getrennt nach Rechtsbereichen erfolgt.7 Die Forschungsgespräche 
zur Rolle des Vertrauensgrundsatzes in den einzelnen Bereichen8 stehen ohne hin-
reichende Verknüpfung nebeneinander. Eine sachbereichsübergreifende Betrach-
tung des Grundsatzes als ein das gesamte Unionsrecht durchdringendes Prinzip 
steht dagegen noch am Anfang.9 Der Fokus der Diskussion liegt zudem häufig le-
diglich auf den Grenzen des Grundsatzes oder dem (vermeintlichen) Fehlen einer 
tatsächlichen Grundlage für eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten der Union.10 Die vorliegende Arbeit setzt an den aufgezeigten 
Forschungslücken an und unternimmt den Versuch einer grundlegenden rechts-
dogmatischen Klärung des Vertrauensgrundsatzes als allgemeines, einzelne Refe-
renzgebiete überspannendes Rechtsprinzip des Unionsrechts. Untersucht werden 
Anwendungsbereich, Inhalt, Funktion, normative Verankerung, Rechtsnatur und 
Grenzen des vom EuGH entwickelten Vertrauensgrundsatzes mit dem Ziel, hierzu 
allgemeine, sachbereichsübergreifende Grundzüge herauszuarbeiten.

Angesichts der sich verschärfenden Rechtsstaatlichkeitskrise und anderer Kri-
senphänomene in der Union sieht sich die mitgliedstaatliche Zusammenarbeit auf 
der Grundlage des Vertrauensgrundsatzes in jüngerer Zeit mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Die Etablierung des Grundsatzes durch den EuGH ist ange-

 6 Dies konstatierend auch Burchard, Konstitutionalisierung, S. 470 f.; Cambien, 2 Eur. Papers 
2017, 93 (94); L. von Danwitz, EuR 2020, 61 (61 f.); Kaufhold, in: W. Kahl / Ludwigs, Hb. VerwR 
Bd. 2, § 48 Rn. 6, 46; Lührs, Überstellungsschutz, S. 10; Schwarz, 24 Eur. Law J. 2018, 124.
 7 Dies für das eng verwandte Prinzip der gegenseitigen Anerkennung feststellend Kaufhold, 
in: W. Kahl / Ludwigs, Hb. VerwR Bd. 2, § 48 Rn. 19.
 8 Zum Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens im Binnenmarkt etwa Cambien, 2 Eur. Papers 
2017, 93; Kohler, IPRax 2020, 405; zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen Bartolini, 
56 CMLR 2019, 91; Hazelhorst, 65 NILR 2018, 103; Kohler, ZEuS 2016, 135; Lenaerts, in: 
FS Kohler, S. 287; Storskrubb, 20 CYELS 2018, 179; Weller, 35 NIPR 2017, 1; zum Europä-
ischen Insolvenzrecht Zipperer, ZIP 2021, 231; zum EU-Emissionshandelssystem Hartmann, 
Europäisierung und Verbundvertrauen; zum GEAS Lübbe, NVwZ 2017, 674; Anagnostaras, 
21 GLJ 2020, 1180; Lührs, Überstellungsschutz; zum Europäischen Strafrecht Burchard, Kons-
titutionalisierung; F. Meyer, EuR 2017, 163; Ronsfeld, Rechtshilfe, Anerkennung und Vertrauen; 
Sicurella, 9 NJECL 2018, 308; Willems, Mutual Trust in EU Criminal Law; zum Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts insgesamt Eßlinger, Gegenseitiges Vertrauen; Kauf-
hold, EuR 2021, 408; Ladenburger, ZEuS 2020, 373; Lenaerts, 54 CMLR 2017, 805; Maiani /  
Migliorini, 57 CMLR 2020, 7; K. Müller, Vertrauen im Mehrebenensystem; Nettesheim, EuZ 
2018, 4; Schwarz, 24 Eur. Law J. 2018, 124; Xanthopoulou, Fundamental Rights and Mutual 
Trust in the AFSJ; zum Vertrauensgrundsatz und der Autonomie des Europäischen Rechtsschutz-
systems Centeno Huerta / Kuplewatzky, 4 Eur. Papers 2019, 61; Halberstam, 16 GLJ 2015, 105.
 9 Eine erste monographische, rechtsgebietsübergreifende Betrachtung bei Kullak, Vertrauen 
in Europa. S. im Übrigen auch L. von Danwitz, EuR 2020, 61; Kaufhold, in: W. Kahl / Ludwigs, 
Hb. VerwR Bd. 2, § 48.
 10 Willems, 9 Eur. J. Leg. Stud. 2016, 211 (233).
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sichts dieser Entwicklungen begleitet von wachsenden Zweifeln daran, ob die em-
pirischen Grundlagen der von ihm normierten Erwartung noch gegeben sind. Diese 
Realität kann bei der wissenschaftlichen Betrachtung des Vertrauensgrundsatzes 
nicht ausgeblendet werden. Gegenstand der Untersuchung sind deshalb ferner die 
Auswirkungen der andauernden Polykrise11 der Union auf die horizontale Zusam-
menarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Es lässt sich insoweit eine Krise auch 
des Vertrauensgrundsatzes feststellen. In Anknüpfung an diese Diagnose werden 
Ansätze für eine Effektuierung der vertrauensbasierten Zusammenarbeit gesucht.

Die gewählte Forschungsperspektive nimmt primär das Unionsrecht in den Blick. 
Ob der Vertrauensgrundsatz in der gefundenen Ausprägung mit den Anforderungen 
des Grundgesetzes, der EMRK und insbesondere den dort normierten grund- und 
menschenrechtlichen Garantien vereinbar ist, ist nicht Gegenstand der Untersu-
chung. Zwar ist zuzugeben, dass der Vertrauensgrundsatz im Mehrebenensystem 
nicht isoliert gesehen werden kann.12 Eine umfassende „Evaluation von außen“ 
kann aber erst dann sinnvoll erfolgen, wenn Gehalt und Grenzen des zu evaluie-
renden Rechtsgrundsatzes auf Unionsebene hinreichend herausgearbeitet sind. Nur 
letzteres ist Ziel dieser Arbeit. Daher werden das nationale Verfassungsrecht und 
die EMRK nur insoweit herangezogen, als sich im Abgleich des Vertrauensgrund-
satzes mit grund- und menschenrechtsdogmatischen Ansätzen dieser Rechtsord-
nungen Rückschlüsse auf den originären Regelungsgehalt des Vertrauensgrund-
satzes gewinnen lassen.

Gegenstand des Vertrauensgrundsatzes ist die horizontale Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten der EU.13 Außer Betracht bleiben vorliegend daher et-
waige „vertikale Vertrauensverhältnisse“ zwischen den Mitgliedstaaten und Stellen 
der EU14 sowie mögliche vertrauensbasierte Kooperationen mit Drittstaaten15 und 
außereuropäischen Institutionen.

 11 Zum Begriff unten, → 4. Kapitel, § 2. A. I.
 12 Eßlinger, Gegenseitiges Vertrauen, S. 3.
 13 Franzius, HFR 2010, 159 (173); Lührs, Überstellungsschutz, S. 83; vgl. EuGH, Gutachten 
v. 30. 04. 2019 – 1/17, ECLI:EU:C:2019:341 Rn. 129 – CETA; Urt. v. 29. 04. 2021 – C-665/20 
PPU, ECLI:EU:C:2021:339 Rn. 55, 59 – X.
 14 Für eine Übertragung des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens auf das Verhältnis 
zwischen Union und Mitgliedstaaten GA Sharpston, Schlussanträge v. 22. 09. 2016 – C-599/14 
P, ECLI:EU:C:2016:723 Rn. 62 f.– Rat / LTTE; von Bogdandy / Spieker, EuR 2020, 301 (329 f.); 
für eine „analoge“ Übertragung auf das europäische Wettbewerbsnetz und die Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission, den nationalen Wettbewerbsbehörden und den Gerichten der Mit-
gliedstaaten bei Anwendung der Art. 101 und 102 AEUV EuG, Urt. v. 09. 02. 2022 – T-791/19, 
ECLI:EU:T:2022:67 Rn. 83 ff.  – Sped-Pro / Europäische Kommission. Der EuGH griff diese 
Ansätze bisher nicht auf.
 15 Zum gegenseitigen Vertrauen als Grundlage und Auslegungsmaßstab für die im Assoziie-
rungsabkommen mit dem damaligen Beitrittskandidaten Ungarn enthaltenen Zollbestimmungen 
EuGH, Urt. v. 09. 02. 2006 – C-23/04 bis C-25/04, ECLI:EU:C:2006:92 Rn. 21, 49 – Sfakianaki; 
zur Bedeutung gegenseitigen Vertrauens bei der Auslieferung in Drittstaaten Mancano, 40 YEL 
2021, 475.


